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Index

L92056 Altenheime Pflegeheime Sozialhilfe Steiermark

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

Norm

ABGB §143;

SHG Stmk 1998 §28 Z2;

Rechtssatz

Den Vorfahren gebührt von ihren Kindern grundsätzlich "angemessener" Unterhalt, wobei sich die Angemessenheit

der zu deckenden Bedürfnisse nach den Lebensverhältnissen sowohl des verp ichteten Kindes als auch des

berechtigten Vorfahren richtet und grundsätzlich mit 22 % der Bemessungsgrundlage (d.i. regelmäßig das

Nettoeinkommen) des unterhaltspflichtigen Kindes anzunehmen ist; die Unterhaltsleistung des Kindes darf allerdings -

unter Berücksichtigung seiner sonstigen Sorgep ichten - seinen angemessenen Unterhalt nicht gefährden.

Wohnungskosten sind von der Bemessungsgrundlage grundsätzlich nicht abzuziehen (vgl. das hg. Erkenntnis vom 16.

Oktober 2006, Zl. 2003/10/0057, mwN).
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